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RS OGH 1992/2/18 5Ob51/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.02.1992

Norm

WEG 1975 §19 Abs2

WEG 1975 §26 Abs1 Z4

Rechtssatz

Die den Kreis der Ansprüche eines Wohnungseigentümers gegen den Verwalter, die im Verfahren außer Streitsachen

geltend zu machen sind, abschließende Regelung des § 26 Abs 1 Z 4 WEG schließt die Zulässigkeit des Verfahrens

außer Streitsachen für den Anspruch eines Wohnungseigentümers gegen den Verwalter auf Einhaltung eines

bestimmten, die Aufteilung der Aufwendungen betreffenden Aufteilungsmodus aus.
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